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Einführung

A. Zur Aktualität des Themas

„Welches Recht ist wohl höher einzuschätzen – das eines kalt-
blütigen Kindermörders oder das eines Kindes, dessen Tod hier
leider nicht mehr zu verhindern war? Wenn diese Debatte ge-
führt werden muss, dann geht irgendetwas schief für mich. Als
Vater zweier Kinder stellt sich diese Frage überhaupt nicht –
für mich ist jedes Mittel erlaubt, um eventuell das Leben eines
Kindes zu retten. Das Recht des Täters auf körperliche Unver-
sehrtheit steht hier in keiner Weise zur Debatte. Leider wieder
ein trauriges Beispiel dafür, dass in unserem Land das Recht
des Täters höher gewertet wird als das eines Opfers. Schande
über die, die diesen Kriminalbeamten in dieselbe Ecke stellen
wie den Gewalttäter.“

Friedhelm Neyer

„Wie kann es sein, dass Polizisten und Politiker laut über die
Abschaffung von Menschenrechten nachdenken und danach
noch frei herumlaufen? Daschners Tabubruch wirkt nur auf den
ersten Blick als sympathischer Affekt. Er war wohl überlegt –
darin liegt das Ungeheuerliche. Vielleicht sollte man Schön-
bohm und Konsorten einmal sanft am Ohrläppchen ziehen, um
sie – sozusagen physisch – davon zu überzeugen. Das Letzte,
was wir brauchen, sind Folterknechte, die die Welt verbessern
wollen und dabei die Zivilisation zu Grabe tragen. Saddam
lässt grüßen!“

Kay Meiners

Für die einen ist jedes Mittel erlaubt, um das Leben eines Kindes zu retten,
für andere wird die Zivilisation dabei zu Grabe getragen: Diese beiden Leser-
briefe1 spiegeln die Breite einer Diskussion wider, die zu Beginn des Jahres
2003 auf Leserbriefseiten, in Kommentaren und im Feuilleton bundesdeutscher
Zeitungen2 lebhaft geführt wurde. – Was war geschehen?

1 Aus: Der Spiegel Nr. 11/2003 vom 10.3.2003, S. 8, 12.
2 Vgl. z. B. Lüderssen, Ein bösartiger Wellenkamm, in: Süddeutsche Zeitung vom

25.2.2003, S. 13; Pawlik, Deutschland, ein Schurkenstaat?, in: Frankfurter Allgemeine
Zeitung vom 1.3.2003, S. 35; Brugger, Das andere Auge, in: Frankfurter Allgemeine



Am 27. September 2002 entführte Magnus Gäfgen den elfjährigen Bankier-
sohn Jakob von Metzler, um von dessen Familie ein Lösegeld von einer Million
Euro zu erpressen.3 Nachdem die Polizei den Tatverdächtigen, den sie bei der
Geldübergabe beobachtet hatte und durch weitere Ermittlungen identifizieren
konnte, am 30. September 2002 gegen 16.20 Uhr festgenommen hatte, erfolgte
gegen 18.20 Uhr die erste Vernehmung. Im Laufe der Befragungen durch die
Polizei, die bis nach Mitternacht andauerten, machte der mutmaßliche Entführer
wiederkehrend falsche Angaben: Er behauptete, er habe mit der Entführung
nichts zu tun, bezichtigte wahrheitswidrig andere Personen als Mittäter und
hielt die Polizei, die um das Leben des Kindes fürchtete, immer wieder hin. Als
die Polizei auch am Morgen des nächsten Tages das entführte Kind noch nicht
gefunden hatte, ordnete der Frankfurter Polizeivizepräsident Wolfgang Daschner
in Sorge um das Leben des seit mittlerweile vier Tagen vermissten Jungen an,
unmittelbaren Zwang gegen den mutmaßlichen Entführer anzuwenden, um die-
sen so zur Preisgabe des Aufenthaltsortes zu zwingen. Der Festgenommene – so
lautete die Anweisung – sei nach vorheriger Androhung unter ärztlicher Auf-
sicht durch Zufügung von Schmerzen zu befragen.4 Zum Zeitpunkt der Gewalt-
androhung gingen die Ermittler davon aus, dass Jakob von Metzler noch lebt:
Magnus Gäfgen hatte in der Nacht zuvor ausgesagt, dass das Kind noch am
Leben sei und unter Aufsicht stehe. Als nun Magnus Gäfgen die Zufügung von
Schmerzen angedroht wurden, teilte dieser den Beamten mit, dass er Jakob von
Metzler bereits am 27. September getötet hatte, und nannte den Aufenthaltsort
der Leiche.

In der Folge wurde der Entführer Magnus Gäfgen vom Landgericht Frankfurt
am Main durch Urteil vom 28. Juli 2003 wegen Mordes in Tateinheit mit er-
presserischem Menschenraub mit Todesfolge zu lebenslanger Freiheitsstrafe ver-
urteilt. Es wurde zudem die besondere Schwere der Schuld festgestellt.

Die gegen das Urteil des Landgerichts und die Revisionsentscheidung des Bundes-
gerichtshofs5 eingelegte Verfassungsbeschwerde, mit der Magnus Gäfgen rügte, dass

20 Einführung

Zeitung vom 10.3.2003, S. 8; vgl. auch Prantl, Zur Not ein bisschen Foltern, in: Süd-
deutsche Zeitung vom 25.2.2004, S. 13.

3 Vgl. zum Sachverhalt den Artikel „Held oder Verbrecher?“, in: Der Spiegel Nr. 9/
2003 vom 24.2.2003, S. 22 ff. sowie die Presseinformation des Landgerichts Frankfurt
am Main vom 15.2.2005 zu den schriftlichen Urteilsgründen in der Strafsache gegen
Wolfgang Daschner.

4 Zu der Art der Schmerzzufügung, die von ihm ins Auge gefasst wurde, äußert
sich Daschner, in: Der Spiegel Nr. 9/2003 vom 24.2.2003, S. 24: „Es gibt, was jeder
Sportler weiß, Dinge, die körperlich sehr wehtun. Ausdrücklich von mir untersagt war
die Zufügung von Verletzungen und die Benutzung von Hilfsmitteln. Vor der Anwen-
dung von Gewalt hätte ich nach Beratung mit dem Polizeiarzt und Sportübungsleitern
festgelegt, was gemacht werden kann. Wenn Sie beispielsweise das Handgelenk über-
dehnen, tut es irgendwann mal weh. Da tritt noch keine Verletzung ein. Druckstellen
am Ohrläppchen tun weh, irgendwann tut es so weh, dass man eine Aussage macht.
Das war grob ins Auge gefasst.“


